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8. Die Berufszugehörigkeit der Grossräte.
Die berufliche Schichtung der Grossratsfraktion lässt einen Rück-

schluss auf die Zusammensetzung der Wählermassen zu. Die im Wahlgang
1930 gewählten Grossräte einschliesslich der Vertreter des Amtes Saanen
verteilten sich auf die Berufs- und Erwerbsgruppen wie folgt: x)

Bauern-,
Gewerbe-

und
Bürgerpartei

Frci-
sinnig-
demo-

kratische
Partei

demokratische

Partei

Katholische

Volkspartei

„Parteilose"

Partei
Total

Selbständig Erwerbende 88 29 8 ii i 137

Landwirte 52 1 — 5 — 58

Gewerbetreibende:
Handwerker und Bauunternehmer

10 3 2 1 — 16

Kaufleute inkl. Wirte 6 6 3 1 l 17

Fabrikanten 4 8 — 1 13

Freie Berufe:
Fürsprecher und Notare 11 7 2 2 — 22
Aerzte und Tierärzte 3 1 — 1 — 5

Architekten und Geometer 1 2 — — 3

Privatier 1 1 1 — 3

Unselbständig Erwerbende 13 12 61 1 — 87

Eidg. Angestellte 1 2 10 — 13

Lehrer 5 3 14 — 22
Uebr. Gemeinde angestellte

inkl. Gemeindeschreiber 5 3 12 — — 20
Partei-, Verbands-,

Gewerkschaftssekretäre und
Redaktoren 1 4 11 — — 16

Uebrige Privatangestellte
und Arbeiter 1 — 14 1 — 16

Total 101 41 69 12 l 224

Rund 40 % der Grossräte sind unselbständig und 60 % selbständig
Erwerbende. Der Anteil der unselbständig Erwerbenden beträgt bei der
Vertretung der sozialdemokratischen Partei 88%» der freisinnig-demokratischen

Partei 30 %, der Dauern-, Gewerbe- und Rürgerpartei 13 °/o

und der katholischen Volkspartei 8 °/0.

Im bernischen Grossen Rate sind alle Haupterwerbszweige der
bernischen Volkswirtschaft vertreten. Regreiflicherweise stimmt die
berufliche Schichtung der Grossräte nicht genau mit jener des bernischen
Volkes überein. Es ist das auch nicht notwendig, denn der bernische
Grosse Rat ist nicht eine berufständische Vertretung, sondern eine
politische Körperschaft.

x) Aenderungen gegenüber dem Zustand aus dem Wahlgang infolge
Rücktrittes oder Nichtannahme der Wahl sind nicht berücksichtigt.
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